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Kurztitel 
 
Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 218-1.2  
"Einkaufszentrum Große Diesdorfer Straße" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Aufgrund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Bekanntmachung der  
    Neufassung vom 27. August 1997 (BGBl. I, S. 2141) und der Änderung durch Artikel 12  
    des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I, S 1950), in der zuletzt geänderten geltenden  
    Fassung und des §6 Abs.1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt vom  
    05. Oktober 1993 (GVBl. 5568), in der zuletzt geänderten geltenden Fassung, beschließt  
    der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am            den vorhabenbezogenen  
    Bebauungsplan, Nr. 218-1.2 "Einkaufszentrum Große Diesdorfer Straße" einschließlich  
    des Vorhaben- und Erschließungsplanes als Bestandteil des vorhabenbezogenen  
    Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B),  
    in der vorliegenden Fassung als Satzung. 
 
 
2. Die Begründung wird gebilligt. 
 
 
 
 



3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Beschluss über die Satzung des  
    vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 218-1.2 "Einkaufszentrum  
    Große Diesdorfer Straße", ortsüblich bekannt zumachen. Mit der ortsüblichen  
    Bekanntmachung gemäß §10 Abs. 3 BauGB tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
    Nr. 218-1.2 "Einkaufszentrum Große Diesdorfer Straße" in Kraft. 
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Begründung: 
 
Der Beschluss zur Einleitung des Satzungsverfahrens und die öffentliche Auslegung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 218-1.2 “Einkaufszentrum Große Diesdorfer Straße” 
wurde durch den Stadtrat am 15.03.2001 gefasst. 
 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.04.2001 von der Einleitung des 
Satzungsverfahrens und der öffentlichen Auslegung unterrichtet und mit Schreiben vom 19.04.2001 
um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 22.05.2001 gebeten. 
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung fand im Rahmen einer Bürgerversammlung am 10.05.2001 in der 
IGS “Willi Brandt” Magdeburg, Westring 30 statt. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 218-1.2 “Einkaufszentrum Große 
Diesdorfer Straße” lag vom 30.04.2001 bis 30.05.2001 öffentlich aus. 
 
Nach der öffentlichen Auslegung konnte das Verfahren nicht weitergeführt werden, da es zu keinem 
Abschluss des Durchführungsplanes nach §12(1) BauGB kam. Mit Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens im Juli 2001 war die Firma des Vorhabenträgers wirtschaftlich nicht mehr zur 
Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplanes in der Lage. 
 
Im Jahr 2003 kam es zum Wechsel des Vorhabenträgers nach §12(5) BauGB. Jetzt soll nach 
Abschluss des Durchführungsvertrages gemäß §12(1) BauGB und den Beschlüssen zur Abwägung 
der eingegangenen Anregungen und Hinweise der vorhabenbezogene Bebauungsplan als Satzung 
beschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 


